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Kanton Solothurn, Stadt/RegionOlten,
Niederamt, Thal/Gäu

Mildere Steuern für Konkubinat
Lebenspartner ohneTrauschein sollen imErbfall nichtwie«Dritte ohnepersönlicheBeziehungsnähe»behandeltwerden.

UrsMoser

Stellen Sie sich vor, Ihr Lebens-
partner verstirbt undhinterlässt
Ihnenein stolzesVermögenvon
einer halben Million. Wenn Sie
im Konkubinat gelebt haben,
müsstenSiedemStaat 150000
Franken als Erbschaftssteuer
abliefern.WärenSie verheiratet
gewesen oder hätten in einge-
tragener Partnerschaft gelebt,
könnten Sie das ganze Geld
behalten.

WährendSchenkungenund
Erbschaften zwischen Ehegat-
tennichtbesteuertwerden, sind
nach geltendem Steuerrecht
Konkubinatspartner im Kanton
Solothurn im Erbfall nach wie
vor gleich gestellt wie alle in
einem Testament bedachten
Nichtverwandten. Das soll sich
nunaberändern.Vorgesehen ist
nicht eine Gleichstellung, aber
eineMilderungderUngleichbe-
handlung von Ehe- undKonku-
binatspaaren.

Letztere sollen im Erbfall
gleichgestelltwerdenwieGross-
eltern und Schwiegereltern. So
verlangt es jedenfalls ein Auf-
trag der FDP-Kantonsratsfrak-
tion, den auch die Regierung
unterstützt.

Die Steuerklassen:

— FürdieErbschaftsteuerwer-
dendieSteuerpflichtigen in fünf
Klassen nach Verwandtschafts-
grad eingeteilt. Steuerbefreit
sind nur Ehegatten, direkte
Nachkommen undEltern.

— InKlasse 1mit einemSteuer-
satz zwischen 2 und maximal 6
Prozent (je nach Höhe der Erb-
schaft) fallen Stief- und Pflege-
eltern (soferndasPflegeverhält-
nis mindestens zwei Jahre dau-
erte) sowie Stief- und
Pflegekinder und deren direkte
Nachkommen.

— In Klasse 2 beträgt die Erb-
schaftssteuer für Geschwister
und Halbgeschwister 4 bis 12
Prozent.

— InKlasse3mit einemSteuer-
satz zwischen6undmaximal 18
Prozent rangieren Grosseltern
und Schwiegereltern.

— Klasse 4 mit einem Steuer-
satz von 9 bis maximal 27 Pro-
zent gilt fürOnkel,Tanten,Nef-
fen undNichten.

— In Klasse 5 für alle anderen
Personen liegt der Steuersatz
zwischen 12 und maximal 36
Prozent.

Konkubinatspartner sollen also
vonKlasse 5 inKlasse 3 «beför-
dert»werden.Dass nicht gleich
eine vollständige Gleichbe-
handlung hinsichtlich Erb-
schaftssteuer verlangt wird,
sondernnur eine gewissePrivi-
legierungvonKonkubinatspart-
nern gegenüber anderen nicht
verwandten Erben, hat ver-
schiedeneGründe.

Zum Beispiel gibt es Paare,
die sichnicht zuletzt aus steuer-
lichen Gründen gegen die Ehe
beziehungsweise eine eingetra-

genePartnerschaft entscheiden.
Ihnennun«denFünfer unddas
Weggli» zu offerieren, wäre
wohl kaummehrheitsfähig. Er-
staunlich ist eher, dass dasThe-
maüberhauptwieder aufsTapet
kommt.

Gesinnungswandel
hat stattgefunden
Es ist nämlich noch gar nicht so
lange her, da wollten weder die
Regierung noch der Kantonsrat
etwas davonwissen, die steuer-
licheSituationvonKonkubinats-
partnern im Erbschaftsfall zu
ändern. Die Besserstellung
stand schon bei einer Steuerge-
setzrevision 1995 zur Diskus-
sion, wurde aber verworfen.

Und auch noch 2016, in der
Märzsession, versenktederKan-
tonsrat einen Auftrag des Grü-
nen Daniel Urech mit der prak-
tischgleichlautendenForderung
wie nun im neuen Auftrag der
Freisinnigenmit 82:9 Stimmen
deutlich.

Auch die FDP war also da
noch dagegen. Der damalige
Fraktionssprecher Ernst Zingg,
ehemaliger Oltner Stadtpräsi-
dent, erklärte:«Es ist so, dass je-
der, derwill, heiratenunddamit
Voraussetzungen im Neben-
steuerbereich schaffen kann,

um nicht benachteiligt zu wer-
den.Es ist auch so, dass allePer-
sonen,die imKonkubinat leben,
alle positiven Regelungen wol-
len, die eineEhemit sichbringt,
die negativen aber nicht.»

ObbezüglichderEinstellung
gegenüberdemKonkubinat seit
2016 ein gesellschaftlicher
Wandel stattfand, wie der heu-
tigeFraktionschefMarkusSpiel-
mannalsErstunterzeichnerdes
neuen Auftrags ins Feld führt,
bleibe dahingestellt. Fest steht,
dass es seither bei den Freisin-
nigeneinenGenerationenwech-
sel gab.

ImMärz 2016warennur Jo-
hanna Bartholdi, Christian
Thalmann und Marco Lupi
(Letzterer erst am Vortag frisch
vereidigt) schon dabei. Spiel-
mann selbst rückte erst im
November des gleichen Jahres
nach.

«Exorbitante»Steuer steht
Nachlassregelung imWeg
«Aus heutiger Sicht ist die da-
malige Ablehnung nicht mehr
nachvollziehbar», sagt Markus
Spielmann. Er schiebe das The-
ma nun schon eine Weile vor
sich her. Konfrontiert wurde er
beruflichdamit, als sicheinKon-
kubinatspaar bei seiner An-

waltskanzlei Rat betreffend
Nachlassregelung suchte – bei
ihr war eine unheilbare Krank-
heit festgestellt worden. Aus
steuerlicher Sicht konnte der
Anwalt nichts anderes raten, als
zu Lebzeiten noch zu heiraten.

FürKonkubinatspaare stehe
«die exorbitante Steuer von be-
reits versteuertem Einkommen
und Vermögen oft einer Nach-
lassregelung imWeg», schreibt
ernun inderBegründungseines
Vorstosses. Die Besteuerung
von Konkubinaten in der aller-
höchsten Klasse werde der Le-
bensrealität nichtmehr gerecht
undwidersprecheder aufdieses
Jahr eingeführten Lockerung
des Erbrechts.

Würde dagegen im letzten
Lebensabschnitt nur aus (erb-)
steuerlichen Gründen eine Ehe
eingegangen, führedasausSicht
des Staats zum steuerlichen
«Totalausfall»durcheine legale
Umgehung.

Abgrenzungsprobleme
sindabsehbar
Mittlerweile sträubt sich auch
die Regierung nicht mehr da-
gegen, dem mit einem Entge-
genkommen gegenüber den
Konkubinatspaaren zu begeg-
nen.Wennauchnicht, ohne auf

gewisse Schwierigkeiten in der
Umsetzung hinzuweisen. So
kann der Fiskus ja nicht ins
Schlafzimmer schauen. Eine
Ehe ist zivilrechtlich klar defi-
niert.Es spielt keineRolle, ob sie
tatsächlich gelebt wurde oder
faktisch getrennt war. Beim
Konkubinat ist das anders, es
gibt dafür keine sogenannteLe-
galdefinition.

Wennnun fürdie steuerliche
Besserstellung von Konkubi-
natspartnern imErbfall einKon-
kubinat mindestens fünf Jahre
bestandenhabenmuss,wie das
der Auftrag vorsieht, werde das
«mit heiklen Abgrenzungsfra-
gen verbunden» sein und einen
gewissenMehraufwand für das
Steueramt bedeuten, so der
Regierungsrat.

Aber dennoch: Eine gewisse
steuerliche Privilegierung
gegenüber «Dritten ohne per-
sönliche Beziehungsnähe»
scheinenunauch imBereichder
Erbschafts- und Schenkungs-
steuern vertretbar, nachdem es
sie inzwischen auch in anderen
Bereichengibt.ZumBeispielha-
ben im Konkubinat lebende
Arbeitnehmende seit 2021 An-
spruch auf bezahltenUrlaub für
die Betreuung des Lebenspart-
ners oder der Lebenspartnerin.

ErnstZingg
FDP-Sprecher 2016

«Es ist so,dass
jemand,derheiraten
will, heiratenkann.»

Testamentarisch bedachte Konkubinatspartner müssen im Kanton Solothurn gleich viel Erbschaftsteuern bezahlen wie alle anderen nicht
verwandten Erben. Bild: Fotolia

MarkusSpielmann
FDP-Fraktionschef 2023

«Dieexorbitante
Steuer stehtoft einer
Nachlassregelung
imWeg.»

Steuerausfälle sind schwer zu beziffern

Wie sich eine tiefere Erbschafts-
steuer für Konkubinatspaare für
sie selber auswirken würde, kön-
nen die Betroffenen anhand der
Steuersätze in den verschiede-
nen Klassen ermitteln. Die ge-
samten Steuerausfälle für den
Kanton lassen sich dagegen
kaum einigermassen verlässlich
abschätzen, da keine Daten
dazu vorhanden sind, in wel-
chem Verhältnis die einzelnen
Steuerpflichtigen zum Erblasser
stehen und welchen Steuerbe-
trag sie im Einzelfall entrichten.
Bei der Diskussion des Auftrags
von Daniel Urech im Jahr 2016
ging die Regierung davon aus,

dass es wohl realistisch sein
dürfte, den Anteil von Konkubi-
natspartnern an den gesamten
Erbschafts- und Schenkungs-
steuern auf 5 bis 10 Prozent zu
schätzen. Eine komplette Be-
freiung der Konkubinatspartner
von der Erbschaftssteuer würde
in diesem Fall zu Mindereinnah-
men von rund einer Million füh-
ren. Weiter lässt sich die Regie-
rung auch heute nicht auf die
Äste hinaus: Da nur eine Sen-
kung, keine komplette Steuerbe-
freiung zur Debatte steht, dürf-
ten sich die Mindereinnahmen
«auf weniger als eine Million
Franken belaufen». (mou)


